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B E S C H L U S S

des Bewertungsausschusses nach § 87 Abs. 1 Satz 1 SGB V
in seiner 769. Sitzung (schriftliche Beschlussfassung)

zur Änderung des Einheitlichen Bewertungsmaßstabes (EBM)

mit Wirkung zum 1. Januar 2025

1. Änderung der siebten Bestimmung zum Abschnitt 40.14 EBM

7. Eine erstmalige Heimdialysebehandlung (Perionealdialyse als CAPD
oder CCPD oder Heimhämodialyse) gemäß den Zuschlägen nach den
Gebührenordnungspositionen 40845 bis 40847 liegt vor, wenn für einen
Zeitraum von vier Quartalen vor der erstmaligen Berechnung der
Kostenpauschalen nach den Gebührenordnungspositionen 40825 bis
40827 für den Versicherten in der Arztpraxis keine Kostenpauschalen
nach den Gebührenordnungspositionen 40825 bis 40827 abgerechnet
wurden. Dabei werden die Kostenpauschalen nach den
Gebührenordnungspositionen 40825 und 40827 nicht
berücksichtigt, wenn sie für die intermittierende Peritonealdialyse
(IPD) abgerechnet wurden.

2. Änderung der Anmerkung zur Kostenpauschale nach der
Gebührenordnungsposition 40840 im Abschnitt 40.14 EBM

Die Kostenpauschale 40840 ist
berechnungsfähig, wenn die Dialyse zwischen
20:00 Uhr und 7:00 Uhr des Folgetages
durchgeführt wird, eine Dialysedauer von
mindestens 6 Stunden vorliegt und die Dialyse
frühestens um 3:00 Uhr des Folgetages
beendet wird. Die Berechnung der
Kostenpauschale 40840 setzt die Angabe der
Uhrzeit für den Beginn und das Ende der
Dialysebehandlung voraus.


